
VERKAUFS- UND  LIEFERBEDINGUNGEN  der  ADE-Futterautomaten Dieter Ernst 

 

1. Geltungsbereich 
1.1 Wir erbringen alle unsere Lieferungen und Leistungen  ausschließlich unter Geltung 

dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Entgegenstehende oder abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

1.2 Unsere in Prospekten, Katalogen und im Internet aufgeführten Produkte und 
Leistungen stellen kein uns bindendes Angebot dar. 

2. Angebot und Auftrag 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 

bindendes Angebot bezeichnet sind. 
2.1 Maßgeblich für den Auftrag ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Diese 

Auftragsbestätigung kann auch durch Übersendung einer Rechnung erfolgen. Hat der 
Kunde Einwendungen gegen den Inhalt der Auftragsbestätigung, so muß er der 
Auftragsbestätigung unverzüglich widersprechen. Ansonsten kommt der Vertrag nach 
Maßgabe der Auftragsbestätigung zustande. 

2.2 Mündliche oder fernmündliche Vereinbarungen werden nur dann Vertragsbestandteil, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 

2.3 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten außerhalb 
des Angebots und der Auftragsbestätigung sind nur verbindlich, wenn dies schriftlich 
vereinbart wird. 

2.4 Wir behalten uns an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen 
körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer 
verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und 
Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

3 Be- und Verarbeitung sowie Montage eingesandter Teile 
Zur Be- und Verarbeitung und Montage eingesandte Teile sind frei unserem Werk und 
soweit erforderlich in transportfähiger Verpackung unter Beifügung eines 
Frachtbriefes und Lieferscheines zu übersenden. Eine Versandanzeige an uns ist 
unter Angabe unserer Auftragsnummer zu übermitteln. 

4 Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1 Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Sie gelten ab Werk 

und schließen Verpackung, Fracht, Porto, Wertsicherung und MwSt. nicht ein. 
4.2 Eine Transportversicherung erfolgt nur auf Wunsch und für Rechnung des Kunden. 

Für frachtfrei und unbeschädigt zurückgesandte Verpackung wird die Hälfte des 
berechneten Preises vergütet. 

4.3 Zahlungen sind, soweit nicht anders in schriftlicher Form vereinbart, wie folgt zu 
leisten: 
45% des Auftragswertes bei Auftragserteilung bzw. bei Erhalt der Auftragsbestätigung 
45% des Auftragswertes bei Versandbereitschaft 
10 % des Auftragswertes innerhalb 14 Tagen nach Auslieferdatum 

4.4 Soweit nach Vertragsschluß bis zur Ausführung des Auftrages für uns nicht 
vorhersehbare Kostenerhöhungen, z.B. durch Erhöhung der Lohn- und 
Materialkosten, eintreten, sind wir berechtigt, die Preise im Rahmen der veränderten 
Umstände und ohne Berechnung eines zusätzlichen Gewinns anzupassen. 

4.5 Wird vereinbart, dass ein Vertrag storniert wird, so ist der festgelegte Preis unter 
Abzug der direkten Kosten für die von uns bis zur vollständigen Fertigstellung der 
bestellten Teile noch auszuführenden Teilarbeiten sofort fällig und zahlbar. 

4.6 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Ware nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. Die anfallenden Rücknahmekosten 
hat der Käufer in vollem Umfang zu tragen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom 
Vertrag. 

5 Eigentumsvorbehalt 
5.1 Wir behalten uns das Eigentum (Vorbehaltsware) an allen von uns gelieferten Waren 

vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung. 

5.2 In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. 

5.3 Der Kunde darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen solange er im Zahlungsverzug ist. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer 
unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

5.4 Der Kunde ist berechtigt, vorbehaltlich des aus wichtigem Grund zulässigen 
Widerrufes über den Liefergegenstand im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsganges zu verfügen. Im Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits 
jetzt sämtliche Ansprüche aus der Weiterveräußerung, insbesondere 
Zahlungsforderungen aber auch sonstige Ansprüche, die im Zusammenhang mit der 
Veräußerung stehen, in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschl. MwSt.) an uns 
ab. Dies gilt unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde ist bis zu einem aus wichtigem 
Grund zulässigen Widerruf durch uns berechtigt, die abgetretenen Forderungen 
treuhänderisch einzuziehen. Aus wichtigem Grund sind wir berechtigt, die 
Forderungsabtretung auch im Namen den Drittschuldnern bekannt zu geben. Mit der 
Anzeige der Abtretung an den Drittschuldner erlischt die Einziehungsbefugnis des 
Kunden. Im Fall des Widerrufes der Einziehungsbefugnis können wir verlangen, dass 
der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

5.5 Verarbeitung und Umbildung des Liefergegenstandes durch den Kunden erfolgt stets 
für uns. Wir gelten als Hersteller im Sinne des § 950 BGB ohne weitere Verpflichtung. 

5.6 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Kunden nach unserer Wahl freizugeben, als deren realisierbarer Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. 

5.7 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 

6 Lieferung 
6.1 Die Lieferung erfolgt auch dann auf Gefahr des Kunden, wenn ausnahmsweise die 

Übernahme der Frachtkosten durch uns vereinbart ist. Wählen wir die Versandart, 
den Weg oder die Versandperson aus, so haften wir nur, wenn uns bei der 
betreffenden Auswahl grobes Verschulden trifft. 

6.2 Von uns angegebene Lieferfristen und Termine sind unverbindlich, sofern sie nicht als 
verbindlich vereinbart wurden. Auch verbindlich vereinbarte Termine sind keine 
Fixtermine, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bestimmt wurden. 

6.3 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre 
Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 
zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Kunde alle ihm obliegenden 
Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der zur Fertigung erforderlichen Angaben  oder 
die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben. 

6.4 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und für uns nicht 
vorhersehbarer und nicht verschuldeter Ereignisse, die uns die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, haben wir auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen und auch, wenn wir uns in Lieferverzug 
befinden, nicht zu vertreten. Dieses gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten 
eintreten. Die Lieferzeit verlängert sich entsprechend angemessen. 

 
 

6.5 Vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann der 
Kunde nur, wenn er uns zuvor eine angemessene Nachfrist mit 
Ablehnungsandrohung gesetzt hat. 

6.6 Wird der Versand aus Gründen verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, so werden 
dem Kunden nach Anzeige der Versandbereitschaft die durch die Lagerung 
entstandenen Kosten, im Fall der Lagerung in unserem Werk mindestens 0,5% des 
auf die eingelagerten und bereits gefertigten Teile entfallenden Rechnungsbetrages, 
für jeden Monat berechnet. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auch außerhalb 
unseres Werkes zu lagern. 

6.7 Kommen wir in Verzug und erwächst dem Kunden hieraus einen Schaden, so ist er 
berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede 
volle Woche der Verspätung 0,5 %,  im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig 
oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Gewährt der Kunde uns unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle eine angemessene Frist zur 
Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Kunde im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. 

7 Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile ab Werk auf den 
Besteller über und zwar auch dann, wenn frachtfreie Lieferung und Montage 
vereinbart wurde. Sofern jedoch  eine Preisstellung vereinbart wird, für die die 
Incoterms 1990 einschließlich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen 
Ergänzungen eine andere Regelung des Gefahrübergangs vorsehen, gilt diese 
abweichende Regelung. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir 
nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf 
den Besteller über. Unstimmigkeiten, die aus dem Versand herrühren, sind 
unverzüglich nach dem Empfang der Ware dem Lieferer schriftlich anzuzeigen. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 

8 Sachmängel 
8.1 Der Kunde ist verpflichtet, bei Entgegennahme oder Erhalt jede Lieferung 

unverzüglich zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich bei uns 
zu rügen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich 
gerügt werden. Ansonsten gilt die Lieferung als genehmigt. 

8.2 Bei Vorliegen eines von uns zu vertretenden Mangels sind wir zur Nacherfüllung 
berechtigt, indem wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine 
mangelfreie Sache liefern. Bei Fehlschlagen der Ersatzlieferung oder der 
Nachbesserung trotz 2-facher Nachbesserungsversuche oder wird die Nacherfüllung 
von uns verweigert, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder 
Minderung des Kaufpreises verlangen. 

8.3 Mängelansprüche des Kunden verjähren nach 12 Monaten ab Lieferung. 
8.4 Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 

- Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung nach Gefahrenübergang, fehlerhafte 
Montage, Inbetriebsetzung und Verwendung von Austauschwerkstoffen durch den 
Besteller oder Dritte, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
- ungeeignete Futtermittel, ungeeignete Einsatzbedingungen insbesondere bei bei 
Witterungs- oder Natureinflüssen, 
- Bei Änderungen des vereinbarten Liefergegenstandes durch den Kunden. Dieses 
betrifft auch Änderungen gegenüber dem bestätigten und gelieferten Zuständen der 
Steuerungen. 

8.5 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des 
Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige 
Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

9 Rechtsmängel 
Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem 
Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den 
Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die 
Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen 
Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem 
Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird der Lieferer den 
Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der 
betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

10 Schadenersatz 
10.1 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir 

nur, wenn es um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten geht, welche sich aus 
der Natur des Vertrages ergeben oder deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszweckes gefährdet. Auch dann ist der Schadensersatz auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im übrigen sind bei leichter 
Fahrlässigkeit Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ausgeschlossen. 

10.2 Bei Schadensersatzansprüchen wegen Sachmängeln gilt die Haftungsbegrenzung 
zusätzlich nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für 
die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Für Schadensersatzansprüche 
wegen Sachmängeln gilt im übrigen eine Verjährungsfrist von 12 Monaten, soweit 
nicht nach 8.3 gemäß den dort genannten Paragraphen längere Verjährungsfristen 
vorgeschrieben sind. 

11 Aufrechnung und Zurückbehaltung 
Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderung aufrechnen. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist 
dem Kunden nur gestattet, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

12 Eigentums- und Urheberrecht 
Sämtliche Angebotsunterlagen, Zeichnungen, Kostenvoranschläge und dergleichen 
bleiben unser Eigentum und müssen auf Verlangen zurückgegeben werden. Ein 
Zurückbehaltungsrecht besteht, gleich aus welchen Gründen, nicht. Die Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

13 Softwarenutzung-Steuerungsänderung 
Soweit im Lieferumfang Steuerungstechnik /Software enthalten ist, wird dem Besteller 
ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Steuerungstechnik 
/Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf 
dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Der Besteller verpflichtet sich, 
Herstellerangaben nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung 
des Lieferers zu verändern. Alle sonstigen Rechte Steuerungstechnik/Software und 
den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer. 

14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
14.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile ausschließlich der Sitz 

unseres Unternehmens. 
14.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und 

über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten für beide 
Teile das für den Sitz unseres Unternehmens zuständige Gericht. Wir können nach 
unserer Wahl Klage auch am Sitz des Kunden erheben. 

14.3 Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Internationales 
Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung. 

                                 Stand 01.10.2006 


